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-Pflicht zum Tragen einer Maske im Unterricht  
-Wechselunterricht ab Montag 

Frankfurt, den 18.02.2021 

Liebe Eltern, 
heute möchte ich Sie kurz über ein paar wichtige Themen informieren. 
 
Ab sofort besteht an der Ludwig-Richter-Schule und in ihrer ESB nicht nur auf den Fluren und auf dem 
Pausenhof, sondern auch im Unterricht und in den Betreuungsgruppen die Verpflichtung zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung. Nach Möglichkeit sind medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) 
zu tragen. Darüber hinaus sollen Schülerinnen und Schüler einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
Lehrkräften und sonstigem Personal einhalten, sofern nicht pädagogisch-didaktische Gründe oder die 
Raumsituation ein Unterschreiten erfordern. 
 
Aktuell überarbeiten wir unser schulspezifisches Hygienekonzept. Wir machen Ihnen dieses zugängig, 
sobald es verabschiedet werden kann. 
 
Ab Montag, dem 22.02.2021, besteht für unsere Schülerinnen und Schüler Anwesenheitspflicht an zwei 
Tagen der Schulwoche. Eine Befreiung vom Präsenzunterricht kann nur in Ausnahmefällen und nur auf 
Grundlage eines ärztlichen Attests erfolgen. Das Attest muss die Bestätigung enthalten, dass im Falle einer 
Infektion mit dem Coronavirus, aufgrund der besonderen individuellen Disposition, die Gefahr eines 
schweren Krankheitsverlaufs besteht. 
 
Ab Montag unterrichten wir im sogenannten Wechselunterricht. Für diesen gelten einige Bestimmungen, 
die vom Land Hessen und der Stadt Frankfurt durchgesetzt wurden. Ich will Ihnen mit einem Beispiel 
erklären, was das für Ihr Kind in der Ludwig-Richter-Schule heißt: 
 
Jedes Kind einer Klasse wird an zwei Tagen der Woche jeweils 5 Stunden Präsenzunterricht haben. Sollte 
ein Kind in einer Woche Anspruch auf eine schulische Notbetreuung haben, muss es in der 
vorausgehenden Woche, immer bis Mittwoch 10.00 Uhr, über unsere Lernplattform zur schulischen 
Notbetreuung angemeldet werden. Dann kann es an den übrigen drei Tagen von 7.55 Uhr bis 11.20 Uhr in 
unserer schulischen Notbetreuung aufgenommen werden, wenn eine Betreuung zu Hause unmöglich ist. 
Dafür ist ein Nachweis zu erbringen! 
 
Unsere personellen Ressourcen sind sehr begrenzt. Sollte die Zahl der berechtigten Kinder der 
Notbetreuung weiter ansteigen, müssen wir unter Umständen die Unterrichtsstunden weiter reduzieren. 
Sollte ein Kind einen Patz in unserer ESB haben, darf es nur an den Tagen in die ESB, an denen es 
vormittags Präsenzunterricht hatte.  
 
In der schulischen Notbetreuung mischen sich die berechtigten Kinder eines Jahrgangs. Auch in der ESB 
werden sich Kinder eines Jahrgangs begegnen. Natürlich in beiden Fällen unter Berücksichtigung der 
aktuell gültigen Hygienekonzepte. 
 
Alle Eltern erhalten bis zum morgigen Freitag von der jeweiligen Klassenlehrerin die Information, welche 
Unterrichtsgruppe ihr Kind besuchen muss. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Tobias Oswald 
Schulleiter 



 
 
 


